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Leitsätze des Urteils 

Landwirtschaft — Einheitliche Rechtsvorschriften — Höchstmengen für Tierarzneimit
telrückstände in Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs — Festsetzungsverfahren — Ver
ordnung Nr. 2377/90 — Verpflichtungen der Kommission — Umfang 
(Verordnung Nr. 2377/90 des Rates, Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe b) 

Aus dem Wortlaut, dem Kontext und den 
Zielen von Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe b 
der Verordnung Nr. 2377/90 zur Schaffung 
eines Gemeinschaftsverfahrens für die 

Festsetzung von Höchstmengen für Tier
arzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln 
tierischen Ursprungs folgt, daß diese Be
stimmung nicht genau festlegt, innerhalb 
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welcher Frier die Kommission dem Rat die 
zu treffenden Maßnahmen vorschlagen 
muß. Vielmehr gebietet der Gemein
schaftsgesetzgeber mit der Verwendung des 
Ausdrucks „unverzüglich" der Kommission 
zwar ein zügiges Handeln, läßt ihr jedoch 
einen gewissen Spielraum. 

Außerdem ist der Kommission bei der Be-
fassung mit einer komplexen und delikaten 
Angelegenheit das Recht, eine zusätzliche 
Stellungnahme des Ausschusses für Tier
arzneimittel einzuholen, auch dann zuzu
gestehen, wenn die Verordnung Nr. 
2377/90 zu diesem Punkt schweigt. 
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